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Erwägungen

E. 1.1
Die Beschwerdeführerin ersucht um Vereinigung der Verfahren 2C_851/2020 und
2C_906/2020. Das Gesuch ist gegenstandslos: Die Beschwerde im Verfahren 2C_906/2020
ist beim Bundesgericht am 2. November 2020 eingetroffen. Im Verfahren 2C_851/2020 hat
das Bundesgericht bereits am 27. Oktober 2020 (Versand: 3. November 2020) einen
Nichteintretensentscheid gefällt.

E. 1.2.1
Die allgemeinen Voraussetzungen der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheiten (Art. 82 lit. a, Art. 83 e contrario, Art. 86 Abs.1 lit. a, Art. 89 Abs. 1 und
Art. 100 Abs. 1 BGG ) liegen vor. Die vorinstanzliche Zwischenverfügung ist selbständig
anfechtbar ( Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ; BGE 142 III 798 E. 2.3.1 S. 802). Dass das
Bundesgericht in gleicher Sache bereits einen Nichteintretensentscheid gefällt hat, schliesst
die Einreichung einer neuen, diesmal rechtsgültig begründeten weiteren Beschwerde innert
der Beschwerdefrist nicht aus. Auf die Beschwerde ist grundsätzlich einzutreten.

E. 1.2.2
Nicht einzutreten ist auf die Anträge der Beschwerdeführerin, die sich ausserhalb des
Streitgegenstandes des vorinstanzlichen Verfahrens bewegen. Die Vorinstanz hat mit ihrer
Zwischenverfügung vom 22. September 2020 ausschliesslich über die unentgeltliche
Rechtspflege und den Kostenvorschuss für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht
entschieden. Der Streitgegenstand kann vor Bundesgericht, verglichen mit dem
vorinstanzlichen Verfahren, zwar eingeschränkt (minus), nicht aber ausgeweitet (plus) oder
geändert (aliud) werden ( Art. 99 Abs. 2 BGG ; BGE 143 V 19 E. 1.1 S. 22). Mit Blick
darauf ist vorliegend nicht zu beurteilen, ob die Vorinstanz in unzulässiger Weise das Recht
auf Akteneinsicht eingeschränkt habe (Rüge 1). Hierzu hätte die Steuerpflichtige vor der
Vorinstanz eine weitere Verfügung zur Akteneinsicht zu erwirken. Nicht zu prüfen ist
sodann der Vorwurf, in der Sache selbst sei über das Opting-out unzulässigerweise noch
nicht entschieden worden. Ebenso wenig nachzugehen ist dem Einwand, der
Rechtskonsulent der Serafe AG habe erst ab April 2020 über die erforderlichen Befugnisse
verfügt (Rüge 2). Soweit die Beschwerdeführerin die Unabhängigkeit des
Instruktionsrichters anzweifelt, hätte sie im vorinstanzlichen Verfahren dessen Ausstand zu
beantragen gehabt (Rüge 4).

E. 1.3
Das Bundesgericht wendet das Bundesgesetzesrecht von Amtes wegen an ( Art. 106 Abs. 1
BGG ; BGE 146 IV 88 E. 1.3.2 S. 92) und prüft es mit uneingeschränkter (voller) Kognition
( Art. 95 lit. a BGG ; BGE 145 I 239 E. 2 S. 241).



E. 1.4
Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz
festgestellt hat ( Art. 105 Abs. 1 BGG ; BGE 146 IV 114 E. 2.1 S. 118).

E. 2.1
Streitig und zu prüfen sind ausschliesslich die vorinstanzlichen Erwägungen hinsichtlich
des Rechts zur unentgeltlichen Rechtspflege und des Kostenvorschusses. Die
Steuerpflichtige beanstandet sinngemäss, dass die Vorinstanz die Erfolgsaussichten negativ
beurteilt hat. Soweit sie in diesem Zusammenhang vorbringt, sie könne jederzeit
nachweisen, dass sie keinen Fernseher und kein Radio besitze, zielt dies allerdings an der
Sache vorbei: Streitgegenstand des hängigen Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht ist
nur, ob das BAKOM zu Recht auf die bei ihm erhobene Beschwerde wegen Verspätung
nicht eingetreten ist. Einschlägig sind daher nur Ausführungen zur Rechtzeitigkeit dieser
Beschwerde.

E. 2.2
Ob im Einzelfall genügende Erfolgsaussichten bestehen, beurteilt sich aufgrund einer
vorläufigen und summarischen Prüfung der Prozessaussichten, wobei die Verhältnisse im
Zeitpunkt der Einreichung des Gesuchs massgebend sind. Nach der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung sind Begehren als aussichtslos anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten
beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft
bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn
Gewinnaussichten und Verlustgefahren sich ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig
geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt,
sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde. Eine Partei soll
einen Prozess, den sie auf eigene Rechnung und Gefahr nicht führen würde, nicht deshalb
anstrengen können, weil er sie - zumindest vorläufig - nichts kostet ( BGE 142 III 138 E.
5.1 S. 139 f.; 139 III 475 E. 2.2; 138 III 217 E. 2.2.4 mit Hinweis). Dies alles trifft in
gleicher Weise auf den hier massgebenden Art. 65 Abs. 1 VwVG zu (Urteil 2A.684/2005
vom 19. Januar 2006 E. 2.2.1).

E. 2.3
Mit Blick darauf ist die vorinstanzliche Auslegung und Anwendung von Art. 65 Abs. 1
VwVG (Sachverhalt, lit. A.b) nicht zu beanstanden: Die Vorinstanz hat festgestellt, die
Verfügung vom 7. Januar 2020 sei geichentags mittels A-Post Plus verschickt und gemäss
Sendungsverfolgung am 8. Januar 2020 zugestellt worden. Die Beschwerdeführerin
vermöge keine konkreten Anzeichen für eine fehlerhafte Postzustellung glaubhaft zu
machen. Diese Sachverhaltsfeststellungen sind für das Bundesgericht verbindlich (vorne E.
1.4). Bei dieser Ausgangslage sind die rechtlichen Überlegungen der Vorinstanz, wonach
die Verfügung als zugestellt gelte, nicht zu beanstanden. Die Beschwerdeführerin bringt
dagegen hauptsächlich vor, eine Verfügung gelte nur als zugestellt, wenn sie empfangen
worden sei. BGE 142 III 599 E. 2.2, worauf sie sich beruft, besagt allerdings nicht das,
sondern nur, dass sich mit dem "Track & Trace"-Auszug nicht beweisen lasse, dass die
Sendung in den Empfangsbereich des Empfängers gelangt sei. Weiter wird aber in diesem
Urteil ausgeführt, im Sinne eines Indizes lasse sich aus dem Eintrag schliessen, dass die
Sendung in den Briefkasten des Empfängers gelegt worden sei (E. 2.2); eine fehlerhafte
Postzustellung sei nur anzunehmen, wenn sie aufgrund der Umstände plausibel sei (E.
2.4.1). Genau an dieser Plausibilität fehlt es hier aufgrund der vorinstanzlichen



Sachverhaltsfeststellungen. Entsprechend durfte die Vorinstanz in rechtlicher Hinsicht
davon ausgehen, dass die Verfügung am 8. Januar 2020 eröffnet wurde, die Beschwerde an
das BAKOM somit verspätet war und diejenige an das Bundesverwaltungsgericht mithin
aussichtslos ist. Folglich hatte die Vorinstanz der Frage der Prozessarmut, welche die
Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren aufgreift (Rüge 5), nicht nachzugehen.

E. 2.4
Die Beschwerdeführerin rügt schliesslich die Auferlegung eines Kostenvorschusses, wobei
sie vorbringt, die Beschwerde sei bereits anhand genommen worden, so dass die
Konsequenz der Nichtzahlung des Kostenvorschusses obsolet sei. Weiter macht sie geltend,
Zugang zur Rechtspflege sei unabhängig vom finanziellen Status ein Menschenrecht.
Indessen bedeutet das Grundrecht auf Zugang zum Gericht nicht, dass dieser Zugang
kostenlos ist. Wenn die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege nicht erfüllt
sind, sieht das Gesetz vor, dass für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht ein
Kostenvorschuss zu erheben ist ( Art. 63 Abs. 4 VwVG ). Das gilt auch dann, wenn die
Sache nach Auffassung der Beschwerdeführerin bereits liquid wäre. Namentlich bedeutet
der Umstand, dass ein Beschwerdedossier bereits eröffnet wurde, nicht, dass ein
Kostenvorschuss obsolet wäre. Dass die Hauptsache (Befreiung von der Haushaltabgabe)
bisher gerichtlich nicht beurteilt wurde, ist nur die Folge davon, dass der Streitgegenstand
bisher auf die Frage der Rechtzeitigkeit der Beschwerde an das BAKOM beschränkt ist.

E. 2.5
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Sie ist abzuweisen, soweit darauf
einzutreten ist.

E. 3
Nach dem Unterliegerprinzip sind die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens der
unterliegenden Partei aufzuerlegen ( Art. 65 und Art. 66 Abs. 1 Satz 1 BGG ). Das im
bundesgerichtlichen Verfahren erhobene Gesuch um Erteilung des Rechts zur
unentgeltlichen Rechtspflege ( Art. 29 Abs. 3 BV bzw. Art. 64 Abs. 1 und 2 BGG ) erweist
sich mit Blick auf die gestellten Anträge als aussichtslos ( BGE 142 III 138 E. 5.1 S. 139 f.).
Es ist abzuweisen. Praxisgemäss werden die Kosten des bundesgerichtlichen Verfahrens
reduziert, wenn erst zusammen mit dem Endentscheid über das Gesuch um unentgeltliche
Rechtspflege entschieden wird. Dem BAKOM, das in seinem amtlichen Wirkungskreis
obsiegt, steht keine Entschädigung zu ( Art. 68 Abs. 3 BGG ).
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